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durch mehrere Täter ist jeder Mittäter 
zum Ersatz des bei der unbefugten 
Benutzung entstehenden Schadens ver
pflichtet. Das gilt sowohl für die an 
dem unbefugt benutzten Kraftfahrzeug 
wie auch hinsichtlich der einem geschä
digten Dritten verursachten Schäden. 
Eine gemeinschaftliche Ersatzpflicht 
aller Täter besteht auch, wenn das nach 
unbefugter Benutzung abgestellte 
Kraftfahrzeug durch anderweitige Ein
wirkungen abhanden kommt oder be
schädigt wird, soweit der Verlust oder 
die Beschädigung nicht ausnahmsweise 
auch ohne die unbefugte Benutzung ein- 
getreWn wäre.

— Bleiben trotz ordnungsgemäßer Repara
tur eines Fahrzeuges gegenüber seinem 
Zustand vor dem Unfall solche Mängel 
zurück, die seine Gebrauchsfähigkeit 
oder die Lebensdauer beeinträchtigen 
oder seine Schadens- bzw. Reparatur
anfälligkeit erhöhen, rechtfertigt das 
eine dieser technischen oder Gebrauchs
wertminderung entsprechende Entschä
digung.
Wird bei einem Verkauf des Fahrzeuges 
nachweisbar allein mit Rücksicht dar
auf, daß es unfallbeschädigt ist, ein 
niedrigerer Erlös erzielt, kann auch 
insoweit eine Schadenersatzverpflich
tung — moralische Abwertung — beste
hen.

5.4.
Zur Zahlung von Verzugszinsen
Bei der Entscheidung über zivilrechtliche 
Schadenersatzansprüche ist die Regelung 
über die Verzugszinsen (§§ 86 Abs. 3, 48 
Abs. 2 ZGB) zu beachten. Im Rahmen der 
Hinweispflicht des Gerichts (§ 17 Abs. 3 
StPO, § 2 Abs. 3 ZPO) ist auf die Geltend
machung der Verzugszinsen hinzuwirken. 
Der Verzug beginnt bei vorsätzlichen 
strafbaren Handlungen bereits mit dem 
Zeitpunkt der Schädigung.

6.
Zur gesamtschuldnerischen Verpflichtung
— Das Recht des geschädigten Bürgers 

oder Betriebes, bei mehreren Schadens
verursachern die Ersatzleistung nur 
einmal, aber von jedem der Schädiger 
bis zur vollen Höhe zu verlangen 
(§§342, 434 Abs. 1 ZGB), entsteht mit 
der gemeinschaftlich oder auch neben

einander begangenen rechtswidrigen 
Herbeiführung eines Schadens kraft 
Gesetzes, nicht dagegen erst durch eine 
Verurteilung.

— Die Festlegung der Schadenersatzpflicht 
entsprechend dem eigenen Anteil 
mehrerer Schadensverursacher gemäß 
§ 342 Abs. 2 ZGB führt insoweit zur 
Auflösung der Gesamtschuldnerschaft 
und wirkt auch gegenüber dem Geschä
digten. Eine derartige Festlegung 
kommt z. B. dann in Betracht, wenn der 
Tatbeitrag und die Schuld eines Ver
pflichteten im Verhältnis zu dem oder 
den anderen erheblich geringer sind.
Für die Festlegung der Ersatzpflicht 
nach dem eigenen Anteil ist dagegen 
kein Raum, wenn die Rechte des 
Geschädigten, seinen Schadenersatz von 
einem Beteiligten voll oder von mehre
ren in beliebigen Anteilen zu verlangen, 
in unzumutbarer Weise beeinträchtigt 
würden.

— Der Ausgleichsanspruch zwischen den 
Gesamtschuldnern (§ 342 Abs. 1 Satz 2 
ZGB) hat keine Wirkung im Verhältnis 
zum Geschädigten.

7.
Zur Verjährung von Schadenersatzansprü
chen
Die vierjährige Verjährungsfrist gemäß 
§474 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB beginnt erst mit 
dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte 
von der Person des Schädigers und dem 
konkreten Schaden Kenntnis erlangt. Sie 
endet jedoch spätestens 10 Jahre nach Voll
endung der schädigenden Handlung (§475 
Ziff. 2 ZGB). Der Lauf der vorgenannten 
Verjährungsfristen wird gemäß § 477 Abs. 1 
Ziff. 7 durch eine erfolgreiche Feststel
lungsklage (§ 10 Abs. 1 Ziff. 3 ZPO) unbe
fristet gehemmt.“

Die für das Strafverfahren ebenfalls be
deutsamen Ziff. 3.2. und 3.3. der RL sind 
abgedr. als Anm. nach §§ 242 und 310 StPO.

§199
Vorbereitung der Hauptverhandlung
(1) In Vorbereitung der Hauptverhandlung 
hat sich das Gericht mit der Strafsache 
und ihren gesellschaftlichen Zusammen
hängen vertraut zu machen. Es legt die 
erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung 
einer wirksamen Hauptverhandlung fest
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